
Notfalldepots für Arzneimittel 
Wie kommt das Arzneimittel zum Patienten?

Notfallarzneimittel der Notfalldepots 
nach § 15 Abs. 2 Apothekenbetriebs- 
ordnung:

>  Botulismus-Antitoxin vom Pferd 
> C1-Esterase-Inhibitor
> Digitalis-Antitoxin*
> Diphtherie-Antitoxin vom Pferd* 
> Hepatitis-B-Immunglobulin 
> Hepatitis-B-Impfstoff
> Schlangengift-Immunserum,  
 polyvalent, Europa*
> Tollwut-Immunglobulin 
> Tollwut-Impfstoff
> Varizella-Zoster-Immunglobulin
 
*Importarzneimittel. Bei Entnahme sind die 
entsprechenden Dokumentationen für im-
portierte Arzneimittel zu beachten.

Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe hat drei Notfalldepots für die nachstehend aufge-
führten Arzneimittel eingerichtet. Auf diese Arzneimittel können nur Apotheken in drin-
genden Fällen zugreifen.
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Wie kommt das Arzneimittel  
zum Patienten? 

Ablauf der Entnahme von Arzneimitteln 
aus den Notfalldepots:

1.  Ausstellung einer ordnungsgemä- 
ßen Verordnung durch den Arzt zur 
Einlösung in einer öffentlichen Apo-
theke durch den Patienten.

2. Telefonischer Kontakt der öffent- 
lichen Apotheke mit dem Notfall- 
depot.

3.  Abholung des benötigten Präparats 
aus dem Depot durch die bestellen-
de Apotheke bzw. deren Boten. Die 
Entnahme darf ausschließlich durch 
Apotheken bzw. durch sie beauftrag-
te Boten und nicht durch Patienten 
oder Ärzte erfolgen. Es muss sicher-
gestellt sein, dass die Arzneimittel 
in der öffentlichen Apotheke durch 
pharmazeutisches Personal abgegeben 
werden.
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